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AV INA 20/54 - Teil 1 36



�

� ���

������	�
����	�������������������������������������
�	�������
����������������	�
�����	�
����������������	�������������
������
� ����������������	�
�� �
��!������������������������"���#���� ��
�� �����	�	�
���������	�����$����
�����
!��������������������	%����	�
�������������������������������������$����
�����
�������������	����������&��������������&������
 ���������������������������%��
� �����������
	�	���'�����!�����	��$����
�����
�������	����������������������������������������	�"��
#�(��������'���������
� 
��������
	��%�)�
��������*
�%��%�+,%�+%�-..�����	��)��	���
���!������
�����/��%0���1�2-3.45��������	����	��	���'��
�������������"���#���� ��
��! ������������������
��	#��������6��������%�������������
	�������������	�"��
#�(��������'�������������������������� �������
	��������������7��� ��
�� ��������
����������$� ������(���
��	�
�����������	��������!	����	��$����
�����
������������ ��
8�	��%���
�����������8
����� 
�����������(��
��&������������
�������	���
��	#��������������������������&������
 �����
���
����
	�������9�����������
��(���������)���������	���� �
����������������������3"��!�#����3&�����
����#�������
�:
�������
���	�
�%����
��#
���;�������
���
 ��	���������	�������
�����	�����
����������	�'
�#����!�������������	���"�������
���
���)�
8�(�������������	���(6�����%��<��	�
�6�������������8�	����������6
�������+.%+-%�+�����
	���	���&���
���������=
������	������
���	�=
���; 
����������������%�7����
���	�������"
8>�����������
�"���#���8�
�
��

AV INA 20/54 - Teil 1 37



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� � �������������

�����������	��
�������������	����������	������������������������������������ ���!� �"��#���$%�&�'��������������()�"����#���$%�&�'�������������*�� "�����+�������������	�������,������	���-.�/��������������������0�* �����	�1�������	�2��3��%�0�%��%��4��� ��!� �"�#���$56�&���%��'���%�0�*�� "�	��+���� ���������

��� �,������	���7���8�9��������	�����2�	 ���: �/��0%�65��%�;�����������*�-� "��� ��8� ��	�+ �8�	������������������  ��+ �8�	������������ ��� ��<���������
�8����'�''����=>?@AB�CDD>E?FGHI>�JEIK@LEM�GN�OEE>EPLQQHILQQ�R>Q�S>QQGQHI>E�TPER?PMQ�ULN�V>Q>?U>E?WL@D�R>@�TPER>Q@>MG>@LEM�ULN�V>Q>?U�UL@�XER>@LEM�MFYHZQQ[G>F@>HI?FGHI>@�LER�PER>@>@�\]@QHI@GD?>E�GE�S>QQ>E�̂�_@LHZQA�̀abcdef�̂�LER�ULN�V>Q>?U>E?WL@D�R>@�TPER>Q@>MG>@LEM� ULN� V>Q>?U� ULN� g?PP?Qh>@?@PM� UL@� XER>@LEM� R>Q�VFYHZQQ[G>FQ?PP?Qh>@?@PMQ�̀àf�̂�_@LHZQA�̀abcdeê����2�	��8��	�������������,�����<���������8���
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EJIJDlJll :rJ 13 
WIESBADEN 

Hessischer Landtag 
Innenausschuss 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

Stellungnahme Spielbank Wiesbaden zum Gesetzentwurf 

ADRESSE 

Spielbank Wiesbaden GrnbH & Co. KG 

Kurhausplatz 1 · D-65189 Wiesbaden 

K T 

Tel.: +49 (0)611 536 100 

Fax: +49 (0)611 536 199 

1nfo@sp1elbank-w1esbaden.de 

www.spielbank-wiesbaden.de 

BANK 
Commerzbank AG Wiesbaden 

BIC: DRESDEFF510 

IBAN. DE73 5108 0060 0103 0103 00 

Wiesbaden, 26. August 2022 

zur Änderung des Glückspielstaatsvertrags / Hessisches Spielbankgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

es ist beabsichtigt bei der Änderung des Hessischen Spielbankgesetzes, den § 3 Abs. C 
(neu Abs. 2) betreffend Online- Casino Spiele dahingehend festzuschreiben, eine Erlaubnis zur 
Veranstaltung von Online-Casino Spielen nur im Monopol zu vergeben, obwohl nach § 22c Abs. 1, Satz 1 
Nr. 2 des GlüStV 2021 in Hessen grundsätzlich drei Konzessionen erteilt werden können. 

• 

Bei der vorgesehenen Lösung § 22c Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 des GlüStV 2021 kommen nur die Spielbank • 
Bad Homburg oder Lotto Hessen in Betracht. 

Wir verweisen darauf, dass auch in Hinblick auf eine Verlängerung bzw. Neuvergabe der jetzigen 
Spielbanklizenz der Spielbank Wiesbaden die Vergabe einer Monopolerlaubnis an die Spielbank 
Bad Homburg aus unserer Sicht einen unzulässigen Eingriff in das Wettbewerbsverhältnis der hessischen 
Spielbanken zu Gunsten Bad Homburg darstellt. 

Seitens Lotto Hessens wurde bereits ab Ende 2019 immer wieder angeboten, eine Online-Lizenz für das 
Land Hessen gemeinsam mit den drei hessischen Spielbanken auszuüben. 
Der hohe Investitionsbedarf, den der Aufbau und Betrieb einer solchen Seite erfordert, kann hierbei auf 
mehrere Partner verteilt werden, zumal Lotto Hessen die technischen Anforderungen des GlüStV an eine 
moderne IT-Infrastruktur inkl. der kompletten Dienstleister-Kunden-Anforderungen bereits erfüllt. Unsere 
Bereitschaft ein Modell wie von Lotto Hessen vorgeschlagen, gemeinsam weiterzuentwickeln haben wir in 
allen Gesprächen und auch insbesondere dem HMDI gegenüber wiederholt zum Ausdruck gebracht. 

Die Spielbank Wiesbaden hat sich mit Schreiben vom 04.03.2022 sowie 20.04.2022 an das zuständige 
Dezernat der Landeshauptstadt Wiesbaden gewandt und über den Sachstand informiert. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

[bGrüßen 
Andreas Krautw ld 
Geschäftsführun Spielbank Wiesbaden 

Spielbank Wiesbaden GmbH & Co. KG · Amtsgerictn Wiesbaden • HR A 3785 · Ust.-lD: DE 811373758 

Geschäftsführungsges. Spielbank Wiesbaden mbH · Geschäftsführer: Andreas Krautwald . Amtsgericht Wiesbaden . HR B 7892 

• 
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Stellungnahme des Suchthilfeverbunds Glücksspiel der 
Caritasverbände in Hessen zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
für das Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer 
Vorschriften in Hessen – Drucks. 20/8761 -  
 
 

1. Vorbemerkung 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, als Suchthilfeverbund aus der Sicht suchtgefährdeter 

und glücksspielabhängiger Menschen und deren Angehörigen eine Stellungnahme zum 

Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Spielhallenrechts geben zu können. 

In Deutschland sind rund 430.000 Menschen von problematischem Glücksspielverhalten oder 

einer Glücksspielsucht betroffen, in Hessen sind es 31.544 Menschen.1 Über 70 % der 

Klient*innen in den hessischen Beratungsstellen leben von eigener Erwerbstätigkeit, 75,5 % 

sind deutscher Nationalität, 95 % haben einen Schulabschluss, davon 67 % sogar einen 

höheren (Mittlere Reife oder Abitur)2. Sie sind also tragende Säulen der Gesellschaft.  

Spielsüchtige haben ein zwanghaftes Verlangen zum Spielen. Sie haben die Kontrolle über 
Beginn, Intensität und Dauer des Spielens verloren und leiden bei Verzicht unter 
Entzugserscheinungen. Alle ihre Lebensbereiche sind zunehmend auf die Sucht ausgerichtet, 
trotz eindeutig schädlicher Konsequenzen für sie selbst und ihre Angehörigen. Die Folgen sind 
dramatisch: Soziale Isolation, Vernachlässigung aller anderen Lebensinhalte 
(Selbstversorgung, Arbeit, Partnerschaft, Familie, …), des Weiteren eine zunehmende 
Verschuldung. Die Schulden unserer Klienten betragen aktuell durchschnittlich 20.000-30.000 
Euro, Spitzenwerte bis zu 1.000.000 Euro. Der hohe Geldbeschaffungsdruck führt nicht selten 
zu kriminellen Handlungen (Diebstahl, Betrug etc.) mit entsprechenden sozialen und 
strafrechtlichen Folgen. Die Betroffenen sind unruhig, gereizt und sehr verzweifelt; sie haben 
häufig Depressionen, Angststörungen und Suizidgedanken. Die Suizidrate bei 
Glücksspielabhängigkeit ist dreimal so hoch wie bei Nicht-Glücksspieler*innen.3 Seit 2001 ist 
Pathologisches Glücksspielen von den Kranken- und Rentenversicherungen als 
rehabilitationsbedürftige Krankheit anerkannt und damit anderen Süchten, z.B. der 
Alkoholabhängigkeit, gleichgestellt.  

Man kann davon ausgehen, dass pro Spielerin und Spieler 10-15 Angehörige mitbetroffen 
sind, Freunde, entfernte Verwandte und ArbeitskollegInnen eingeschlossen. Sie alle leiden 
unter den negativen sozialen, emotionalen und finanziellen Auswirkungen der Spielsucht, 

 
1 HLS (2022): Zahlen und Fakten zu Glücksspiel 
URL: https://www.hls-online.org/service/zahlen-fakten/gluecksspiel/, 25.08.2022 
2 HLS e.V. (Hrsg.): Jahresbericht 2020 der Projektkoordination Landesprojekt „Glücksspielsuchtprävention und-beratung“  
URL: file://fs02/home$/h.lack/Downloads/JB_GS_2020_Web.pdf, 25.08.2022 
3 Psylex (2022): Spielsucht und Suizid 
URL: https://psylex.de/stoerung/impulskontroll-verlust/spielsucht/suizid/#2, 25.08.2022 
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bspw. Lügen, Leihen von Geld, Diebstahl, Unterschlagungen etc. Besonders gravierend sind 
der chronische Vertrauensverlust und der Verlust finanzieller Sicherheit. 4 

Das anfänglich individuelle Problem des Glücksspielens weitet sich also aus. Es zieht hohe 

soziale Folgekosten für die Gesellschaft nach sich, wie z.B.  Behandlungskosten, 

Produktivitätsverluste, Folgekosten aus Beschaffungsdelinquenz5. Glücksspiele sind 

demeritorische Güter, d.h. sie schädigen die Allgemeinheit. Ihr Konsum muss daher 

eingeschränkt werden, um die negativen gesundheitlichen und finanziellen Auswirkungen auf 

die Gesellschaft zu mindern. 

Eine Glücksspielsucht entsteht aus dem Zusammenspiel dreier Faktoren: Der Person selbst, 

dem sozialen Umfeld und dem Suchtmittel, also den Eigenschaften des Glücksspiels. Die 

ersten beiden Faktoren werden in der Therapie behandelt. Der dritte Faktor, das Glücksspiel 

selbst kann durch die Gesetzgebung beeinflusst werden. Das Automatenspiel ist nach wie vor 

die Glücksspielform mit dem höchsten Suchtrisiko. Sein Gefährdungspotenzial beruht 

vorwiegend auf der schnellen Spielabfolge (strukturelles Merkmal dieses Glücksspiels) und der 

ständigen Verfügbarkeit (Angebotsstruktur). 64,3 % der Klientinnen und Klienten in den 

Glücksspielfachberatungen Hessens sind vom Automatenspiel abhängig - in der Spielhalle, der 

Gastronomie oder online6. Es ist zu erwarten, dass die Ausweitung bzw. Einschränkung der 

Verfügbarkeit durch den Gesetzgeber eine signifikante Auswirkung auf die Zahl abhängiger 

Spielerinnen und Spieler haben wird.  

Der Suchthilfeverbund der Caritasverbände in Hessen besteht seit 2007 und umfasst neun 

ambulante und drei stationäre Suchthilfeeinrichtungen, in enger Zusammenarbeit mit fünf 

Suchtselbsthilfeverbänden des Kreuzbunds.7  

Aufgabe der Fachberatungen für Glücksspielsucht in den ambulanten Suchthilfeeinrichtungen 

ist es, suchtgefährdete oder -abhängige Spielerinnen und Spieler, sowie Mitbetroffene aus 

dem sozialen Umfeld zu beraten und bei Bedarf in therapeutische Maßnahmen zu vermitteln. 

Auch ambulante Therapiemaßnahmen für pathologische Glücksspieler*innen werden von den 

Suchtberatungsstellen des Suchthilfeverbunds durchgeführt. Daraus ergibt sich eine große 

Nähe zu den betroffenen Menschen, die wir im Folgenden mit ihren Bedürfnissen vertreten. 

Wir begrüßen daher alle Maßnahmen, die im Sinne der Prävention und des Spieler- und 

Jugendschutzes zu einer Verbesserung der Lebenssituation suchtgefährdeter und süchtiger 

Menschen beitragen.  

 
 

 
4 Buchner, U.G. et al.: Angehörigenarbeit bei pathologischem Glücksspiel. Das psychoedukative Entlastungstraining ETAPPE. Göttingen: 
Hogrefe 2013 
5 Fiedler, I. (2010): Die sozialen Kosten von Glücksspielen: Kostenarten, Wohlfahrtsrelevanz und Herausforderungen bei der Bezifferung  
URL: https://www.researchgate.net/publication/262916662_Die_sozialen_Kosten_von_Glucksspielen_ 
Kostenarten_Wohlfahrtsrelevanz_und_Herausforderungen_bei_der_Bezifferung, 29.08.2022 
6 HLS e.V. (Hrsg.): Jahresbericht 2020 der Projektkoordination Landesprojekt „Glücksspielsuchtprävention und-beratung“  
URL: file://fs02/home$/h.lack/Downloads/JB_GS_2020_Web.pdf, 25.08.2022 
7 Suchthilfeverbund der Caritasverbände in Hessen (2022): 
URL: https://www.suchthilfeverbund-hessen.de/wir-ueber-uns/wir-ueber-uns, 25.08.2022 
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2. Anmerkungen zum Gesetzentwurf 
 

§ 2  Anwendungsbereich 

Wir begrüßen die Konkretisierung der Begriffsbestimmung „Spielhalle“. Sie beendet die 
Bemühungen der Glücksspielanbieter*innen, mit scheingastronomischen Betrieben die 
Mindestabstandsregelungen zwischen Spielhallen bzw. die Begrenzung der Spielgerätezahl 
pro Spielhalle zu umgehen. Dies dient der Intention des Gesetzgebers, den Spielerschutz 
gemäß des GlüStV 2021 umzusetzen. 

 

§ 3  Anforderungen an die Errichtung, Gestaltung und Ausübung des Betriebs von 
Spielhallen 

§ 3 (1)  

Grundsätzlich ist es aus Sicht der Suchthilfe sehr sinnvoll, Abstandsregelungen und Verbote 
von Mehrfachkonzessionen für Glücksspielangebote vorzusehen.  

Begründung: 

• Die Verfügbarkeit wird reduziert. Die visuellen Anreize zum Glücksspielen werden 
vermindert. Das schützt gefährdete Spielerinnen und Spieler, und für abstinente 
Glücksspielabhängige wird die Rückfallgefahr reduziert. Der Spielhallenbesuch liegt 
vielleicht nicht mehr „auf dem Weg“, sondern muss geplant werden. Das allein bietet 
eine Entscheidungsmöglichkeit in Richtung alternativer Freizeitgestaltung. 
 

• Das Stadtbild wird positiv geprägt. Die allgegenwärtige Präsenz von 
Glücksspielangeboten schafft einen Gewöhnungseffekt bei den Bürgerinnen und 
Bürgern. Die Öffentlichkeit nimmt Glücksspiel als eine „normale“ Freizeitgestaltung 
wahr, alternative Möglichkeiten nehmen in ihrer Wahrnehmung ab. 

 

• Die besondere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen findet Berücksichtigung. 
Jugendliche sind häufig risikobereiter als Erwachsene und können die Folgen ihres 
Handelns nicht so weit überblicken. Sie bedürfen darum eines besonderen Schutzes. 

§ 3 (2)  

Der Landesgesetzgeber sieht Ausnahmeregelungen vom Mindestabstand von 300 m Luftlinie 
vor, die an erhöhte Qualitätsvoraussetzungen der Spielhallen gebunden sind: Zertifizierung, 
Sachkundenachweis und besondere Schulungen des Personals. 

Aus suchtfachlicher Sicht ist dies grundsätzlich abzulehnen (Begründung s. o. zu §1). Die 
Ausnahmeregelungen werden zu einer erhöhten Suchtentwicklung führen. Studien belegen, 
dass die Angebotsdichte und damit die Verfügbarkeit einen wesentlichen Faktor zur 
Entwicklung von Glücksspielsucht darstellt8. Eine Angebotsreduktion ist demnach wirksame 
Suchtprävention.  

 
8 Mayer, G., Kalke, J. und Hayer, T (2020): Auswirkungen einer Reduktion der Verfügbarkeit von Glücksspielen auf die Prävalenz der 
Spielteilnahme und glücksspielbezogene Störungen. Ein systematischer Review. Beiträge zum Glücksspielwesen 
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Der Gesetzgeber hat die Mehrgefährdung durch eine höhere Spielhallendichte eingeräumt 
(siehe seine Begründung zu Artikel 13). Ein Ausgleich über die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Qualität der Spielhallen ist aus unserer Sicht unwirksam. 

Begründung: 

➢ Die Zertifizierung durch unabhängige Prüforganisationen soll die Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen des GlüStV 2021 sicherstellen. ABER: 

➢ Alle Spielhallen haben die Anforderungen an den Spieler- und Jugendschutz zu 
erfüllen! Eine Unterscheidung in zertifizierte und nicht zertifizierte Anbieter 
erscheint wie eine Unterscheidung in die „guten“ und die „bösen“. Dies impliziert 
die Erlaubnis: Wir tolerieren auch unzertifizierte Anbieter (… die es mit den 
gesetzlichen Anforderungen nicht so genau nehmen). Aus unserer Sicht stellen 
Zertifizierungen keine wirksame Spielerschutzmaßnahme dar, denn sie 
verharmlosen das Produkt. Auch ein „zertifiziertes Spiel“ ist sucht-gefährlich! 

➢ Alle Spielhallen sollten jährlich unangekündigt kontrolliert werden! Nachweislich 
haben wir weniger einen Mangel an Reglungen zum Spielerschutz als vielmehr 
einen eklatanten Vollzugsdefizit. 

➢ Die Anbieter sollen einen Sachkundenachweis in Form einer erfolgreich absolvierten 
Schulung erbringen, um Ihren Betrieb i. S. des GlüStV 2021 führen zu können. ABER: 

➢ Alle Anbieter von demeritorischen Gütern sollten vor der Erlaubniserteilung ihre 
Sachkunde, bezogen auf die gesellschaftliche Gefährdung ihrer Produkte, erwerben 
und glaubhaft vor staatlichen Behörden darlegen. Hier geht es doch weniger um das 
fehlende Wissen als um das fehlende GE-Wissen. Und dies ist per Schulung schwer 
vermittelbar. Wirtschaftliche Interessen sind für die Anbieter handlungsleitend, 
nicht der Schutz des Gemeinwohls. Aus unserer Sicht darf der Gesetzgeber seinen 
Auftrag der Fürsorge für das Gemeinwohl nicht an die Anbieter delegieren. 

➢ Das Personal soll „besonders“ geschult werden, damit es angemessen auf die erhöhte 
Suchtgefährdung im Kontakt mit den Spieler*innen in Mehrfachspielhallen reagieren 
kann. Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber grundsätzlich Wiederholungsschulungen für 
Spielhallenpersonal vorsieht. ABER: 

➢  Die „Besonderheit“ der Schulungen, d.h. Wiederholungen im 2-Jahres-Takt und 
Informationen über die besonderen Gefährdungen bei großer Spielhallendichte, ist 
ein weiterer Versuch des Gesetzgebers, den Spielerschutz an das Gewissen der 
Betreibenden zu binden. Dies lehnen wir ab, weil es nicht wirksam ist. Der 
Gesetzgeber hat aus unserer Sicht den Spielerschutz sicher zu stellen, denn der 
Zielkonflikt – Angebotsreduktion bedeutet immer Umsatzverlust – ist für die 
Anbietenden nicht lösbar. 

➢ Das Spielhallenpersonal kann die Aufgabe des Spielerschutzes nicht leisten, denn sie 
stehen in einem Loyalitätskonflikt zwischen den monetären Interessen ihres 
Arbeitgebers und den gesetzlichen Verpflichtungen, Problemspieler*innen zu 
schützen. Wirksamer Spielerschutz läuft den Geschäftsinteressen der Anbieter 

AV INA 20/54 - Teil 1 49



 
 
 SUCHTHILFEZENTRUM 
  Behandlung und Beratung 
  Darmstadt (5) 

 
 

 
Caritasverband Darmstadt e.V.  Telefon: (06151) 500-2840 
Wilhelm-Glässing-Straße 15-17   Telefax: (06151) 500-2841 

64283 Darmstadt   E-Mail: sucht@caritas-darmstadt.de 
  Internet: www.caritas-darmstadt.de 

zuwider. Außerdem sind viele Beschäftigte der Spielhallen prekär angestellt, d.h. sie 
sind mit ihrem Erwerb vom Wohlwollen ihres Arbeitgebers abhängig. 

➢ Die bisherigen Erfahrungen mit der Beauftragung des Spielhallenpersonals mit 
Spielerschutzmaßnahmen zeigen: Schulungen des Personals sind für den 
Spielerschutz weitgehend unwirksam! Es werden kaum Fremdsperren vom 
Personal verhängt9 und kaum betroffene Menschen in die Beratung vermittelt.  

 

  

 

 

 

 

 

 
9 Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS): DHS Jahrbuch Sucht 2022. Lengerich: Pabst Science Publishers weitere Angaben 

WIR FORDERN 
 

• Mindestabstand von 500 m zwischen den Spielhallen. Es geht um 
Angebotsreduktion. 

• Verzicht der Kommunen auf Ausnahmeregelungen zum Mindestabstand. Die 
Mehrgefährdung wird durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausgeglichen. 

• Sachkundenachweis für alle Anbieter vor Erlaubniserteilung. Ihr Produkt ist ein 
demeritorisches Gut. 

 

• Jährliche unangekündigte Kontrolle aller Spielhallen auf Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen des GlüStV 2021 und konsequente Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten. Der Vollzugsdefizit ist derzeit eklatant. 

 

• Regelmäßige Auditierungen aller Spielhallen mit Aufnahme des tatsächlichen 
Stands der Spielerschutzmaßnahmen und Dokumentation/Verfolgen der 
betrieblichen Prozesse zur Anpassung der Maßnahmen an die neuesten 
Forschungsergebnisse. 

 

• Zweijährige Wiederholungsschulungen für die Beschäftigten aller Spielhallen, die 
Kundenkontakt haben. 

 

• Kündigungsschutz für Spielhallenpersonal bei Verhängung von Fremdsperren, 
damit sich die Ausübung von Spielerschutzmaßnahmen nicht nachteilig auf deren 
Beschäftigungsverhältnis auswirkt. 
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§ 3 (3)  

Zu Kinder- und Jugendeinrichtungen ab Altersstufen der Mittel- und Oberstufe wie auch zu 
Suchtberatungsstellen ist ein Mindestabstand von 300 m vorgeschrieben. Jüngere Kinder 
seien keine Risikogruppe, so die Begründung. ABER: 

➢ Kinder lernen durch ihr lokales und soziales Lebensumfeld. Ist das Stadtbild, also ihr 
Lebensraum, von vielen Spielhallen geprägt und sehen sie viele Menschen dort ein- 
und ausgehen, empfinden sie dies als „Normalität“. Glücksspielen ist keine Normalität 
der Freizeitgestaltung, und Kinder dürfen nicht dazu „angeleitet“ werden. Das ist ein 
Gebot des Jugendschutzes und der Prävention. Neue Statistiken zeigen, dass schon 16 
- 17-Jährige die Suchtberatung wegen Glücksspielproblemen aufsuchen10. Die 
Präventionsmaßnahmen sind offensichtlich bislang nicht ausreichend. 

 

 

 

§ 3 (7) 

Wir begrüßen die Eindämmung der Kumulation verschiedener Glücksspielformen in der 
Spielhalle und das Auslagern von Geldautomaten und anderen Zahlungsdiensten aus dem 
Verantwortungsbereich der Spielhallen. 

Begründung:  

Durch verschiedene Glücksspielformen werden zusätzliche Anreize zum Weiterspielen 
geschaffen, d.h. Spieler*innen können die Spielform wechseln, wenn sie bei einer Spielform 
Verluste erlitten haben – mit der Idee, diese so ausgleichen zu können. Auch der leichte 
Zugang zu weiterem Geld in Spielhallennähe verführt im Spielrausch zu vermehrtem Spiel, 
über die eigentlichen Vermögensverhältnisse hinaus. 

 

 

 
10 HLS Landesprojekt Glücksspielsuchtberatung und -prävention: Jahresbericht der Projektkoodination 2020, S.19 

WIR FORDERN 
 

• 500 m Mindestabstand zu sämtlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen, denn 
Glücksspielangebote sind weitgehend aus deren Lebensumfeld zu entfernen. 
 

• 500 m Mindestabstand zu öffentlichen Plätzen, Knotenpunkten des öffentlichen 
Nahverkehrs, denn Kinder und Jugendliche verbringen viel Wartezeit auf Bus und 
Bahn. Es geht um Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes. 
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§ 5  Sperrzeiten 

Wir begrüßen die Festschreibung von Sperrzeiten in den Spielhallen.  

Begründung: 

Längere Sperrzeiten ermöglichen suchtgefährdeten und -kranken Spieler*innen, Abstand zu 
gewinnen und sich anderen Lebensbereichen zuzuwenden, z.B. anderer Freizeitgestaltung. 
Die Dauerbefeuerung des Belohnungszentrums im Gehirn mit Dopamin bekommt dadurch 
eine Pause. In diesen Spielpausen, so berichten Spieler*innen, lässt der Spielrausch nach, und 
es ist ihnen wieder möglich, ihren Verstand einzuschalten und ihr Spielverhalten zu 
überprüfen und zu steuern. Außerdem haben Spielsüchtige oft ihre Tagesstruktur verloren, 
bezogen auf die selbst organisierte Zeit. Dies betrifft Mahlzeiten und Schlafenszeiten, Zeiten 
zur Erledigung des Haushalts, Verwaltungsarbeiten etc. Sie verlieren sich im Spiel. Die äußere 
Struktur von Sperrzeiten hilft ihnen, eine Unterbrechung des Spiels vorzunehmen. 

 

 

 

§ 10  Ordnungswidrigkeiten 

Wir begrüßen, dass Verstöße der Glücksspielanbieter*innen gegen den GlüStV 2021 als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden und eine Erhöhung des Bußgeldsatzes auf bis zu 
500.000 € vorgesehen ist. ABER:  

➢ Zurzeit bestehen bundesweit und flächendeckend erhebliche Mängel in der 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Spieler- und Jugendschutz. Die staatlichen 
Organe zur Überwachung dieses Bereichs (Ordnungsämter, Polizei etc.) kommen ihrer 
Aufgabe nicht hinreichend nach, was u.a. an fehlenden Ressourcen der Behörden liegt. 
Derzeit ist es nicht möglich, die Ordnungswidrigkeiten konsequent zu verfolgen und 
entsprechende Sanktionen durchzusetzen. Hier besteht aus unserer Sicht politischer 
Handlungsbedarf.  

 

WIR FORDERN 
 

• Eine bundeseinheitliche Regulierung der Schließzeiten zur Vermeidung von 
Spielhallen-Hopping über die Landesgrenzen hinweg 
 

• Eine Erweiterung der Sperrzeit auf 8 Stunden, z.B. 2 Uhr bis 10 Uhr.  
 

• Kein Zulassen von Ausnahmeregelungen 
 

• Eine Ausdehnung der Ruhezeiten in Form eines Spielverbots an gesetzlichen Sonn- 
und Feiertagen. 
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§ 13 Übergangsbestimmungen 

Die Verlängerung der Übergangsfristen für Verbundspielhallen ist eine „Kann“-Regelung des 
Gesetzgebers, d.h. das Ordnungsamt als Erlaubnisbehörde vor Ort kann sich gegen eine 
Verlängerung entscheiden. Dies ist auch dem Landesgesetzgeber möglich. Das Interesse der 
Kommunen für die Errichtung von Verbundspielhallen trotz der erhöhten Gefährdung für die 
Bevölkerung ist monetärer Art, denn sie profitieren von den steuerlichen Abgaben der 
Spielhallenanbieter. Als Beispiel sei die Gemeinde Leinfelden-Echterdingen genannt, deren 
Bürgermeister einräumte, dass die Kommune pro Spielhalle jährlich 200.000 – 400.000 € an 
Steuern und Gebühren einnehme11 Auch Parteiinteressen mögen eine Rolle spielen, denn 
alternativ wäre bei knappen kommunalen Kassen bspw. eine Grundsteuererhöhung denkbar, 
die potenzielle Wähler*innen verärgert. Der Preis für diese Entscheidungen ist hoch: er wird 
überwiegend von kranken Menschen bezahlt. 

Internationale Studien belegen, dass 70% der Spielhallenumsätze von 15% der Spielhallen-
Nutzerinnen und -Nutzer erbracht werden12, d. h. von wenigen Intensivspieler*innen, die 
glücksspielabhängig sind. Die Profite der Anbieter und Kommunen sind die Schulden der 
pathologischen Glücksspieler*innen. 

 

 

 

 
11 Stuttgarter Zeitung (25.05.2021): Städte wollen bei Spielhallen mitreden  
URL: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gluecksspiel-in-leinfelden-echterdingen-staedte-wollen-bei-spielhallen-mitreden.824f2cdf-
3cd7-465b-b632-b2cb6d626276.html, 29.08.2022 
12 Fiedler, I.: Glücksspiele. Eine verhaltens- und gesundheitsökonomische Analyse mit rechtspolitischen Empfehlungen, Peter Lang Verlag, 
2016. 

WIR FORDERN 
 

• Eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung der Behörden, um der 
Durchsetzung des geltenden Rechts im Bereich des Glücksspielwesens 
nachkommen zu können. 
 

• Schulungen der Vollzugsbehörden in den rechtlichen Grundlagen des GlüStV 2021. 

 

WIR FORDERN 
 

• Keine Verlängerung der Übergangsfristen für Verbundspielhallen 
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3. Schlussbemerkung 

Mit der Verringerung der Abstände zu Kinder- und Jugendeinrichtungen und dem Zulassen 
von Verbundspielhallen bis 2032 sieht der vorliegende Gesetzentwurf eine Ausweitung der 
Glücksspielangebote vor, aus suchtfachlicher Sicht ein Rückschritt im Spielerschutz. Die 
Lebenssituation suchtgefährdeter und süchtiger Menschen und deren Angehörigen wird 
verschlechtert. Dies lehnen wir ab. Auch aus volkswirtschaftlicher Betrachtung ist die 
Ausweitung der Glücksspielangebote fraglich, denn die sozialen Kosten sind hoch. Privat- und 
kommunalwirtschaftliche Interessen werden denen des Spieler- und Jugendschutzes 
vorangestellt – an den Zielen des Glücksspielstaatsvertrags vorbei.  

Wir appellieren an den Landesgesetzgeber, wirksamen Spielerschutz durch 
Angebotsreduzierung durchzusetzen.  

Dies ist rechtlich zulässig13. 

Als caritativer Verband weisen wir zudem darauf hin, dass es eine moralische Verpflichtung 
der Gemeinschaft gegenüber den (sucht-)kranken Menschen gibt14. Sie bewegen sich im 
Spannungsfeld zwischen wachsender gesellschaftlicher Anerkennung des Glücksspiels als 
Freizeitgestaltung und sozialer Diskriminierung, wenn sie Probleme mit dem Spielen 
bekommen. Natürlich ist jede*r Betroffene für sein eigenes Handeln und Entscheiden 
verantwortlich. ABER:  

Die Last einer Suchterkrankung zu individualisieren, greift zu kurz! 

Es gibt systemische Wirkfaktoren von Suchterkrankungen auf verschiedenen Ebenen, d.h. 
Risiko- und Schutzfaktoren im sozialen Umfeld und in der Gesellschaft. Die 
Gewinnmaximierung der Automatenwirtschaft und die monetären Interessen der Kommunen 
auf Kosten spielsüchtiger Menschen gehören zu den aufrechterhaltenden Faktoren der Sucht 
und sind darum moralisch nicht akzeptabel.  

Der Gesetzgeber hat für den Spieler- und Jugendschutz i. S. des Gemeinwohls hoheitlich Sorge 
zu tragen, aus volkswirtschaftlicher wie moralischer Sicht. Im Widerstreit unterschiedlicher 
Interessen sind die Regelungen so effizient auszugestalten, dass individuelles und soziales Leid 
gemindert und gesellschaftliche Folgeschäden vermieden werden. 

Darmstadt, den 29.08.2022 

 

i.A. Helga Lack 
        
Fachberatung Glücksspielsucht       
Suchthilfezentrum Darmstadt 

 
13 Bundesverfassungsgericht (2017): Pressemitteilung Nr. 27/2017 vom 11. April 2017  
URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-027.html 
14 Die Bibel: Brief an die Galater, Kap.6, Vers 2,5 

 
 

i.A. Ulrike Steffgen 
 
Suchthilfeverbund der 
Caritasverbände in Hessen 
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Stellungnahme  

der AWO PRISMA Suchthilfe & Prävention, Fachberatung für Glücksspielsucht,  

zum Gesetzentwurf der Landesregierung  

Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer Vorschriften in Hessen  

– Drucks. 20/8761 – 

 

1. Vorbemerkungen  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit aus suchtfachlicher Sicht, mit dem Wissen und der Erfahrung 

aus der täglichen Beratung von problematisch oder abhängig Spielenden und deren Angehörigen, 

Stellung zum Gesetzentwurf nehmen zu können.  

Leider zeigen unsere Erfahrungen, dass Menschen mit einer Glücksspielabhängigkeit nach wie vor 

wenig Verständnis entgegengebracht wird und die Gesellschaft sich schwer tut das Leid der 

Betroffenen als das anzunehmen, was es ist: eine Krankheit. Die Klient*innen in unserer 

Fachberatung sind meist von Schuld und Scham geplagt. Diese zwei Gefühle sind die belastendsten 

Emotionen, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Oft tragen die Klient*innen diese Last schon 

jahrelang mit sich herum. Nicht selten hören Betroffene Kommentare wie: "Hör doch einfach auf 

damit", oder "Wie dumm kann man eigentlich sein?!". Würde man auf die Idee kommen, so etwas 

wegen einer Grippe oder wegen einer Autoimmunerkrankung zu fragen? Sicher nicht. Würde man so 

etwas einen Alkoholiker fragen? Vermutlich nicht. Man zeigt Mitleid und bestenfalls Verständnis. 

Glücksspielenden bleibt dies oft verwehrt. Sie werden als charakterschwach, willensschwach oder 

"dumm" bezeichnet. Das sind Begriffe, die regelmäßig in der Beratung fallen – aus Erzählungen von 

Betroffen, manchmal auch direkt von Angehörigen. Ein Verständnis für die Krankheit gibt es viel zu 

selten. In der Beratung ist es möglich, die Glücksspielsucht zu erklären und somit Verständnis zu 

erlangen. Dafür muss aber auch erstmal der Mut aufgebracht werden, um in die Beratungsstelle zu 

gehen.  

Glücksspielsucht weist die höchste Suizidrate unter den Abhängigkeitserkrankungen auf. In der 

Beratung werden hier vor allem als Gründe für solche Gedanken die Schuld und Scham benannt, aber 

auch, dass Betroffene nicht ernst genommen werden und somit kaum Unterstützung erfahren – vor 

allem emotionaler Art. Haben sich Betroffene einmal jemandem anvertraut und stießen damit auf 

Ablehnung und Verurteilung, hüten sie danach ihr Geheimnis oft umso mehr. Häufig bleibt dann nur 

die stille Hoffnung, dass sie auffliegen und dass ihnen somit die Last genommen wird. Je länger sie 

aber mit dem Problem allein sind, desto häufiger stellen sich Gedanken ein, die Qualen mit einem 

Suizid zu beenden.  
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Gerade für junge Erwachsene ist dies eine äußerst schwierige Situation, da sie in ihrem Wesen oft 

noch nicht ganz gefestigt sind und der Bereich im Gehirn des präfrontalen Cortex noch nicht 

vollständig entwickelt ist. Dieser Bereich ist für komplexe Handlungsplanung, Impulskontrolle, 

Abwägen von Konsequenzen und Entscheidungsbildung zuständig. Mindestens bis zum 25. 

Lebensjahr reift dieser Teil des Gehirns aus und lässt bis dahin noch großen Spielraum für 

Experimente, Fehlentscheidungen und unüberlegtem Handeln zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung. 

Dieselben Komponenten spielen bei einer Suchterkrankung eine Rolle. Daher sind Jugendliche und 

junge Erwachsene besonders schützenswert. Aufgrund unserer Beratungserfahrungen sehen wir hier 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen der oben beschriebenen Situation junger Erwachsenen 

und der Entwicklung einer Online-Spielsucht. Klient*innen die beispielsweise Online-Slots spielen 

sind größtenteils jünger als 30 Jahre und zeigen eine rasant schnelle Entwicklung ihrer 

Glücksspielproblematik auf. Sie kommen i.d.R. nach den ersten fünf Jahren ihrer "Spielerkarriere" in 

unsere Beratungsstelle, während z.B. terrestrische Automatenspieler oft erst nach über zehn Jahren 

problematischen oder abhängigen Spielverhaltens den Weg zu uns finden.  

Dass Glücksspiele erst ab der Volljährigkeit zum Problem werden können, weil vorher der 

Jugendschutz greift, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Nach einer Studie von Baumgärtner spielten 

2009 in Hamburg 10,2% der 14-18jährigen regelmäßig / mehrmals im Monat Glücksspiele. In einer 

anderen Studie (Müller et al., 2014) ergaben die 12-Monats-Prävalenzen, also ob jemand innerhalb 

der letzten 12 Monaten an einem Glücksspiel teilgenommen hat, unter 12-19jährigen folgendes: 

20,5% spielten Rubbellose und 10,9% spielten an Automaten in der Gastronomie oder Spielhalle. Die 

Glücksspielsurvey 2021 der Universität Bremen erfasste 1,7% der 16-17jährigen als problematische 

Spieler*innen. Sie sind also eventuell auf dem Weg in eine Glücksspielsucht, obwohl sie noch 

minderjährig sind.  

Auch Kinder sind bereits Zielgruppe der Glücksspielindustrie. So werden sie in diversen Konsolen-, 

oder App-Spielen mit Glücksspielelementen konfrontiert und so schon konditioniert. Optik und Klang 

entsprechen den animierten Walzen der Spielautomaten, die Spannung während des Spiels und die 

hirnorganische Dopaminausschüttung sind dem realen Glücksspiel gleichzusetzen. Dass dies dann 

schon im Alltag von Kindern und Jugendlichen eingebaut wird ist unverantwortlich.  
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2. Anmerkungen zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 1 – Hessisches Spielhallengesetz (HSpielhG) 

 

§ 3 Anforderung an die Errichtung, Gestaltung und Ausübung des Betriebs von Spielhallen 

(3) Zu bestehenden Suchtberatungs- oder Suchtbehandlungsstätten sowie zu bestehenden Schulen 

der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Oberstufe (Sekundarstufe II) ist ein Mindestabstand von 

300 Metern Luftlinie einzuhalten. (…) 

Anregung: Jugendliche spielen öfter Glücksspiele, als man denken mag. Nur weil sie noch nicht 

volljährig sind, heißt das nicht automatisch, dass sie keinen Zugang zu Spielhallen haben. Viele 

unserer Klient*innen waren schon in einer Spielhalle, obwohl sie noch nicht 18 Jahre alt waren. 

Gründe dafür gibt es vielfältige: den Ausweis des Bruders benutzt, gar nicht erst kontrolliert worden, 

oder die Spielhallenaufsicht hat ein Auge zugedrückt. Eine gute Möglichkeit, wie hier Jugendliche 

geschützt werden können wäre die Einführung einer Spielerkarte, wie sie es beispielsweise in 

Norwegen schon gibt. Auch wenn in dem Alter in den seltensten Fällen schon eine Glücksspielsucht 

vorliegt, so ist es umso wichtiger die Heranwachsenden davon zu bewahren. Aufgrund der 

Konditionierung durch Medien (Werbung, YouTube, Twitch, Konsolenspiele, etc.), durch die schon 

Kinder an Glücksspielelemente herangeführt werden, sollte ihnen an ihren alltäglichen 

Hauptaufenthaltsorten die Spielhalle nicht als selbstverständliche Freizeitbeschäftigung präsentiert 

werden.  

Gerade die Menschen, die bereits Probleme mit dem Glücksspiel entwickelt haben sind besonders 

schützenswert. Wenn sie auf ihrem regelmäßigen Weg zur Beratungsstelle an einer Spielhalle vorbei 

laufen, so dient dies nicht ihrer Genesung und sollte dringend berücksichtigt werden.  

In beiden Fällen ist der Mindestabstand auf 500 Meter zu erweitern.  

 

§ 3 Anforderung an die Errichtung, Gestaltung und Ausübung des Betriebs von Spielhallen 

(4) Spielhallen sind von ihrem äußeren Erscheinungsbild so zu gestalten, dass ein Einblick in das 

Innere der Spielhalle für Passantinnen und Passanten von außen nicht möglich ist. (…)  

und  

(5) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf keine Werbung für den Spielbetrieb oder die in 

der Spielhalle angebotenen Spiele ausgehen. (…)  
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Anregung: Eine Ergänzung sollte eingefügt werden, die vorschreibt, dass Türen nicht dauerhaft 

offenstehen dürfen, auch nicht zum "Lüften". Oft sind bereits beim Vorbeigehen die Automaten 

sichtbar und für Spieler*innen sind die Geräusche, die von einem Automaten ausgehen höchst 

riskant. Auch wenn dies nicht direkt als Werbung ersichtlich ist, so sind diese Parameter für 

Spieler*innen starke Trigger, um spielen zu gehen, obwohl sie es eigentlich nicht vorhatten, oder gar 

rückfällig zu werden.  

 

§ 4 Sozialkonzept, Aufklärung, Jugendschutz und Schutz von Spielerinnen und Spielern 

(1) Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, den Jugendschutz und den 

Schutz von Spielerinnen und Spielern sicherzustellen, Spielerinnen und Spielern zu 

verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht vorzubeugen. 

(…) 

(3) Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, jederzeit erkennbar und 

einsehbar durch gut sichtbaren und leicht zugänglichen Aushang oder vergleichbare Auslage den 

Spielerinnen und Spielern (…) Möglichkeiten der Beratung und Therapie aufzuklären.  

Und 

§ 8 Weitere Verpflichtungen der Erlaubnisinhaberin oder des Erlaubnisinhabers  

(1) Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber hat sicherzustellen, dass 

(…) 

2. an den Geldspielgeräten deutlich sichtbare, sich auf das übermäßige Spielen und auf den 

Jugendschutz beziehende Warnhinweise sowie Hinweise auf Beratungsmöglichkeiten bei 

problematischem und pathologischem Spielverhalten angebracht sind,  

(…) 

Anregung: Bei "Möglichkeiten der Beratung und Therapie" müssen explizit die unabhängigen 

Suchtberatungsstellen genannt werden. Es dürfen keine "Beratungshotlines" o.ä. der Anbieter 

angeboten werden. Hier herrscht ein eindeutiger Interessenkonflikt. Dies steht nicht im Einklang mit 

dem geforderten und zwingend erforderlichen Spielerschutz.    

 

§ 13 Übergangsbestimmungen  

Komplett 

Anregung: Die gesamte Übergangsbestimmung ist zu streichen. Die Erlaubnisinhaberinnen und 

Erlaubnisinhaber hatten bereits eine ausreichende Frist gewährt bekommen. Laut Glücksspielsurvey 

2021 der Universität Bremen spielen lediglich 2,0% der Bevölkerung Automaten in Spielhallen oder 

gastronomischen Betrieben (12-Monats-Prävalenz). Dies entspricht 1,4Mio. Menschen, wenn man  
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von einer Bevölkerung von 70Mio. volljährigen Einwohnern ausgeht. Demgegenüber stehen laut der 

deutschen Automatenwirtschaft 210.000 Geldspielautomaten. Dies bedeutet, dass sich etwa sieben 

Personen einen Automaten teilen. Egal, ob sie in den letzten 12 Monaten ein einziges Mal für 2€  

gespielt haben, oder dies rund um die Uhr (ausgenommen der Sperrzeiten) und mit ihrem 

kompletten Gehalt tun. Hier herrscht also ein großzügiges Überangebot, was die 

Erlaubnisverlängerung nicht rechtfertigt.  

Außerdem räumt der Gesetzgeber klar ein, dass Mehrfachspielhallen ein wesentliches Element zu 

Steigerung der Spielsucht darstellen. Dies ist nicht mit dem Spielschutz vereinbar.  

 

 

 

Artikel 2 – Änderung des Hessischen Spielbankgesetzes  

 

Das Hessische Spielbankgesetz (…) wird wie folgt geändert: 

1. (…) 

2. (…) wird in Hessen die Veranstaltung von Online-Casinospielen (…) zugelassen.  

Anregung: Das zusätzliche Angebot von Online-Casinospielen erweitert lediglich den Markt, ohne 

illegale Aktivitäten zu reduzieren. Illegale Seiten bleiben bestehen und sind bei den Spieler*innen oft 

auch beliebter, weil sie nicht reguliert sind. Kommt ein neu entstandenes Angebot hinzu fördert dies 

nicht den Spielerschutz, sondern ergänzen den Marktzugang für Spieler*innen um eine weitere 

Möglichkeit zu spielen.  
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3. Schlussbemerkungen 

Das Wohle der Menschen sollte immer über finanziellen Interessen stehen. Die geplante 

Gesetzesänderung setzt aus unserer Sicht hier jedoch eine andere Priorität. Es sind deutliche 

Einschnitte im Spielerschutz festzustellen und damit wird gegen die Richtlinien des 

Glücksspielstaatsvertrags gehandelt. Die Angebote müssen in einem angemessenen Verhältnis zur 

tatsächlichen Nachfrage stehen. Außerdem sind Kinder, Jugendliche und Glücksspielsüchtige in 

besonderem Maße zu schützen. Dies darf unter keinen Umständen aufgeweicht werden!  

 

 

Bensheim, den 26. September 2022 

 

 

Ilona Sabisch 
Fachberatung für Glücksspielsucht 
Sozialarbeiterin (B.A.) 

Adrian Steier-Bertz 
Fachbereichsleitung  
Dipl. Sozialarbeiter (FH) 
Systemischer Coach & OE (DGSF) 
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wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 26. Juli 2022 und bedanken uns für die Möglichkeit, 
namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Francois-Blanc-Spielbank GmbH Bad Homburg 
v.d. Höhe, schriftlich zu den im Betreff genannten Gesetzesvorhaben Stellung zu nehmen.  

I. Entwurf eines Gesetzes zum Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaats-
vertrags 2021 – Drucks. 20/8766 – 

Mit dem Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 sollen die 
Änderungen des Glücksspielstaatsvertrags 2021 umgesetzt und dieser ratifiziert werden. Durch 
den Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 wird insbesondere die zent-
rale Zuständigkeit für die Führung der Spielersperrdatei einschließlich der Zuständigkeit für den 
Anschluss aller nach dem GlüStV 2021 hierzu verpflichteten Veranstalter und Vermittler öffentli-
cher Glücksspiele an das anbieter- und spielformübergreifende Sperrsystem dauerhaft auf das 
Land Hessen übertragen. 

Aus Veranstaltersicht ist dies zu begrüßen, da auf die bereits vorhandene Fachkompetenz mits-
amt dem bereits im Betrieb befindlichen Sperrsystem OASIS aufgesetzt werden kann, mit dem 
Vorteil der Vermeidung eines kostspieligen Systemwechsels.   

II. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer Vor-
schriften in Hessen – Drucks. 20/8761 – 

Das Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer Vorschriften in Hessen soll demge-
genüber zum einen notwendige Anpassungen aufgrund des GlüStV 2021 umsetzen und zum 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

THE SQUAIRE / Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main 

Hessischer Landtag 

Innenausschuss 

Schlossplatz 1-3 

65183 Wiesbaden 

 

29. August 2022 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner  
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Rolf Weidt  

T +49 69 9587-2112 

rweidt@kpmg.com 

Sven Oehmcke  

T +49 69 9587-3711 

soehmcke@kpmg.com 

Stellungnahme zu den Entwürfen des Gesetzes zur Änderung glücksspielrechtlicher und 
anderer Vorschriften in Hessen – Drucks. 20/8761 – und des Gesetzes zum Staatsvertrag 
zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 – Drucks. 20/8766 – 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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anderen Anpassungen des Hessischen Spielhallengesetzes und des Hessischen Spielbanken-
gesetzes (HSpielbG) beinhalten. Da unsere Mandantin lediglich von den Änderungen des 
HSpielbG betroffen ist, möchten wir unsere Stellungnahme auch auf diesen Bereich des Geset-
zesentwurfs beschränken und nur zu Artikel 2 des Gesetzesentwurfs Stellung beziehen.  

Grundsätzlich ist die Erweiterung des Anwendungsbereichs des Hessischen Spielbankgesetzes 
auf Online-Casinospiele zu begrüßen, da hierdurch ein ordnungsrechtlicher Rahmen für die vir-
tuelle Form des sog. Klassischen Spiels geschaffen wird. Unklar bleibt jedoch, ob die abgaben-
rechtlichen Regelungen des HSpielbG bzw. des HSpielbOCG auch auf die Online-Casinospiele 
Anwendung finden. Auch wird mit dem Gesetzesentwurf die Möglichkeit verpasst, ein modernes 
Besteuerungssystem für Spielbanken zu schaffen, was sich zum einen an den Regelungen zur 
Tilgung der Umsatzsteuer aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe (§ 7a HSpielbOCG) und 
zum anderen an der Troncabgabe (§ 14 Abs. 2f. HSpielbOCG) zeigt. Nachfolgend möchten wir 
dies gern im Einzelnen darstellen: 

1. Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Online-Casinospiele  

Die Änderungen in den § 1 Abs. 2 und § 3 des Entwurfs des Hessisches Gesetz über Spielbanken 
und Online-Casinospiele (HSpielbOCG) betreffen die Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
Spielbankgesetzes auf Online-Casinospiele. Diese Erweiterung war notwendig, da mit dem 
GlüStV 2021 erstmals auch virtuelle Glücksspiele legalisiert wurden. Diese umfassen Virtuelle 
Automatenspiele, Online-Casinospiele sowie Online-Poker. Nach der Legaldefinition in § 3 Abs. 
1a GlüStV 2021 sind virtuelle Automatenspiele im Internet angebotene Nachbildungen terrestri-
scher Automatenspiele, welche unter den Voraussetzungen des § 22a GlüStV 2021 grundsätzlich 
durch jeden Erlaubnisinhaber durchgeführt werden kann. Online-Poker ist jede Variante des Po-
kerspiels ohne Bankhalter, bei denen verschiedene natürliche Personen im Internet an einem 
virtuellen Tisch gegeneinander spielen, welche unter den Voraussetzungen des § 22b GlüStV 
2021 ebenfalls grundsätzlich durch jeden Erlaubnisinhaber durchgeführt werden kann.  

Online-Casinospiele als 3. Variante des Online-Glücksspiels sind virtuelle Nachbildungen von 
Bankhalterspielen und Live-Übertragungen eines terrestrisch durchgeführten Bankhalterspiels 
mit Teilnahmemöglichkeit über das Internet. Gemäß § 22c Abs. 1 GlüStV 2021 können die Länder 
Online-Casinospiele für ihr Hoheitsgebiet auf gesetzlicher Grundlage selbst, durch eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder durch eine privatrechtliche Gesellschaft, an der juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind, ver-
anstalten (Alt. 1) oder eine, maximal jedoch so viele Konzessionen erteilen, wie Konzessionen 
für Spielbanken nach dem jeweiligen Spielbankenrecht des Landes vergeben werden konnten 
(Alt. 2).  

Von dieser Möglichkeit macht das HSpielbOCG nun Gebrauch, indem es in § 1 Abs. 2 HSpiel-
bOCG das Online-Casinospiel grundsätzlich zulässt. Die Veranstaltung eines solchen Online-
Casinospiels unterliegt dabei nach § 3 Abs. 2 Satz 1 HSpielbOCG einer Online-Casinoerlaubnis, 
welche durch das Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zu erteilen ist. Damit wird 
auf das Online-Casinospiel im Wesentlichen der selbe ordnungsrechtlichen Rahmen angewandt 
wie für das analoge Glücksspiel in Spielbanken. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen, da hierdurch 
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die Fachkompetenz des zuständigen Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport genutzt 
werden kann, sodass Kompetenz und Verlässlichkeit gewahrt sind.  

Die entsprechende Online-Casinoerlaubnis soll nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HSpielbOCG der Spiel-
bankgemeinde Bad Homburg erteilt werden, wobei dem Erlaubnisinhaberin gestattet werden 
kann, die Veranstaltung von Online-Casinospielen durch eine privatrechtliche Gesellschaft, an 
der die Stadt Bad Homburg unmittelbar oder mittelbar maßgeblich beteiligt ist, ausüben zu lassen. 
Dies entspricht den Vorgaben des § 22c Abs. 1 GlüStV 2021 und gewährleistet, dass das Online-
Casinospiel in öffentlich-rechtlicher Hand verbleibt. Hierdurch wird sichergestellt, dass neben der 
externen Aufsicht durch das zuständige Ministerium auch eine innerbetriebliche, öffentlich-recht-
liche Aufsicht stattfindet, welche vor dem Hintergrund der Zielsetzung des HSpielbOCG, Manipu-
lation und Missbrauch von Glücksspiel zu verhindern sowie den Schutz vor Spielsucht sicherzu-
stellen, notwendig und angemessen erscheint.  

Ebenfalls zu begrüßen ist auch die nach § 3 Abs. 6 HSpielbOCG geschaffene Möglichkeit, die 
Veranstaltung von Online-Casinospielen in Zusammenarbeit mit einem Dritten durchführen zu 
können. Eine solche Zusammenarbeit ist zwingend notwendig, da den Spielbanken meist das 
technische Know-how sowie die notwendige IT-Infrastruktur fehlt. Wie die Zusammenarbeit kon-
kret erfolgen soll, sollte den Erlaubnisinhabern als unternehmerische Entscheidung überlassen 
bleiben. Die offene Formulierung des § 3 Abs. 6 HSpielbOCG ermöglicht dies, wobei durch die 
Möglichkeit der Auflagenerteilung ein entsprechender rechtlicher Rahmen für die Erfüllung der 
Zielsetzung des HSpielbOCG geschaffen wird.  

2. Versteuerung des Online-Casinospiels 

Nicht eindeutig geregelt ist jedoch die Versteuerung des Online-Casinospiels.  

Das bisherige HessSpielbG und der Entwurf des HSpielbOCG haben in seinen §§ 7ff. Regelun-
gen zur Versteuerung der Ausübung des Spielbetriebs vorgesehen. Demnach unterliegt die Aus-
übung des Spielbetriebs einer Spielbankabgabe (§ 8 HessSpielbG/ HSpielbOCG), zu entrichten-
den zusätzlichen Leistungen (§ 9 HessSpielbG/HSpielbOCG) und in der Spielbankerlaubnis fest-
gesetzten weiteren Leistungen (§ 10 HessSpielbG/HSpielbOCG) sowie der Troncabgabe (§ 14 
Abs. 3 HessSpielbG/HSpielbOCG). Die Spielbankabgabe und die zusätzlichen Leistungen betra-
gen insgesamt 75% der Bruttospielerträge. Gleichzeitig sind die Spielbankunternehmer laut § 7 
Abs. 2 HessSpielbG/HSpielbOCG von den im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betrieb 
einer Spielbank stehenden Steuern, die vom Einkommen und vom Vermögen erhoben werden, 
sowie von der Lotteriesteuer befreit. Gleichzeitig soll die Umsatzsteuer, welche auf die der Spiel-
bankabgabe unterliegenden Umsätze des Spielbankunternehmers beruht, aus dem Aufkommen 
der Spielbankabgabe getilgt werden. Um den Spielbankunternehmer durch die vorgesehenen 
Abgaben nicht unverhältnismäßig zu belasten, ist in § 11 HessSpielbG/HSpielbOCG eine Abga-
benermäßigung vorgesehen.  

Diese Regelungen beziehen sich entsprechend seines Wortlauts auf die Ausübung des Spielbe-
triebs. Für das Online-Casinospiel spricht der Gesetzesentwurf dagegen nicht vom „Betreiben“ 
eines Online-Casinos, sondern von der „Veranstaltung“ von Online-Casinospielen (vgl. § 1 Abs. 
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2 und § 3 Abs. 2 HSpielbOCG). Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Bezeichnung stellt 
sich daher die Frage, ob für die Veranstaltung des Online-Casinospiels auch die §§ 7ff. HSpiel-
bOCG gelten. Da diese Regelungen der abgabenrechtlichen Eingriffsverwaltung zuzurechnen 
sind, bedarf es u.E. einer klaren Regelung.  

Unabhängig davon, ob die Veranstaltung des Online-Casinos in den Anwendungsbereich der §§ 
7ff. HSpielbOCG fallen, wäre u.E. die Gesamthöhe der entsprechenden Abgaben, bestehend aus 
der Spielbankabgabe, der zu entrichtenden zusätzlichen Leistungen sowie der weiteren Leistun-
gen in Höhe von 75% der Bruttospielerträge unverhältnismäßig. Bezüglich der Spielbankabgabe 
hat der BFH festgestellt, dass diese zum einen die Spielumsätze treffen und zum anderen die 
Gewinne aus dem Spielbetrieb bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit abschöpfen soll, ohne diese 
Grenze zu überschreiten.1 Den Grund der Gewinnabschöpfung bis zur Grenze der Wirtschaftlich-
keit sah das Bundesverfassungsgericht2 im Jahr 2000 vorrangig darin, „einen Ausgleich dafür 
herzustellen, dass die beim Betrieb von Spielbanken anfallenden hohen Gewinne relativ risikolos 
erzielt werden können, weil der Markt, auf dem sie erwirtschaftet werden, aus Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung auf nur wenige Anbieter begrenzt ist, auf die sich eine nicht 
unbeachtliche Nachfrage nach Spielmöglichkeiten verteilt. Deshalb, aber auch weil Spielbankge-
winne […] aus einer an sich unerwünschten, die Spielleidenschaft des Menschen ausnutzenden 
Tätigkeit stammen, sollen sie im Prinzip nicht den privaten Spielbankunternehmern verbleiben, 
sondern auch über die Spielbankabgabe hinaus abgeschöpft und - ebenso wie sonstige Erträge 
aus dem Betrieb einer Spielbank - zur Förderung sozialer, kultureller oder sonstiger gemeinnüt-
ziger Zwecke verwendet werden.“  

Das Bundesverfassungsgericht begründet daher die Maximalabschöpfung im Wesentlichen da-
mit, dass nur ein begrenzter Markt besteht. Gerade dieses Argument lässt sich aber bezüglich 
des Online-Casinospiels nicht mehr heranziehen. Es ist technisch sehr einfach illegale oder zu-
mindest im Ausland ansässige Spielmöglichkeiten zu nutzen, welche auch durch die Novellierung 
des Glücksspielstaatsvertrags nicht restlos unterbunden werden können. Insofern ist das Haupt-
argument für die Maximalabschöpfung entfallen.3  

Hinzu kommt, dass die Kostenstruktur bei der Veranstaltung von Online-Casinospielen völlig an-
ders ist als beim Betrieb einer Spielbank. Zusätzlich zu den Kosten, die auch einer Spielbank für 
den Betrieb entstehen, entstehen bei der Veranstaltung eines Online-Casinospiels im Sinne des 
GlüStV 2021 erhebliche Zusatzaufwendungen für IT-Ausstattung sowie für die Einhaltung der 
datenschutz- und geldwäscherechtlichen Regelungen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht würde 
sich bei einem Abgabensatz von 75% fast nie ein Gewinn erzielen lassen. Dies aber stellt eine 
nach Art. 3 GG unzulässige Übermaßbesteuerung dar und ist daher unzulässig. Insofern sollte 
der Abgabensatz für die Veranstaltung von Online-Casinospielen deutlich niedrigen sein als jener 
für das Betreiben einer Spielbank.  

 

1 BFH, BStBl. II 1995, 432 (437). 
2 BVerfGE 102, 197 (216). 
3 so auch Englisch, in Streinz/Liesching/Hambach, Glücks- und Gewinnspielrecht in den Medien, 2014, S. 877. 

AV INA 20/54 - Teil 1 64



 

 

  

 

Stellungnahme zu den Entwürfen des Gesetzes zur Änderung 

glücksspielrechtlicher und anderer Vorschriften in Hessen – Drucks. 

20/8761 – und des Gesetzes zum Staatsvertrag zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 – Drucks. 20/8766 – 

29. August 2022 

 

 

Seite 5 von 8 

3. Umfang der Befreiung von der Umsatzsteuer (§ 7a Abs. 3 SpielbG / HSpiel-
bOCG) 

Die derzeitige Regelung in § 7a Abs. 3 SpielbG wurde durch die letzte Novellierung des Spiel-
bankgesetzes eingeführt. Anders als in den Regelungen anderer Landesgesetzgeber, wo auf die 
„auf den unmittelbaren Spielbetrieb entfallende“ oder „durch den Betrieb der Spielbank bedingte“ 
Umsatzsteuer abgestellt wird,4 schlägt diese aktuelle Fassung des Spielbankgesetzes einen völ-
lig eigenen Weg ein, welcher zu erheblichen Mehrbelastungen für den Spielbankunternehmer 
führen.  

Nach der damaligen Gesetzesbegründung sollte mit der Neuregelung eine Doppelbelastung von 
Leistungen mit Umsatzsteuer entfallen, die bereits mit Spielbankabgabe belastet sind. Nicht an-
gerechnet werden sollte die Umsatzsteuer, welche auf Rezeptionseinnahmen wie Eintritts- und 
Garderobengelder sowie auf den automatisch einbehaltenen Tronc5 entfällt, da in diesen Fällen 
keine zusätzliche Belastung durch die Spielbankabgabe entstehen solle.  

Dem ist jedoch zu widersprechen. Sowohl die Rezeptionseinnahmen als auch der automatische 
Tronc unterliegen de-facto der Spielbankabgabe.  

Mit der Konzession zum Betrieb einer Spielbank wird regelmäßig die Möglichkeit zur Erzielung 
sehr hoher Gewinne eröffnet. Diese Gewinne sollen zugunsten der öffentlichen Haushalte mög-
lichst weitgehend, d.h. bis zur Wirtschaftlichkeitsgrenze abgeschöpft werden. Dem Spielbankbe-
treiber soll lediglich ein angemessener Gewinn verbleiben (BFH, Beschl. v. 30.10.2014 – IV R 
2/11). Dieses Ziel kann mit der herkömmlichen Besteuerung nicht erreicht werden. Zur Verwirkli-
chung dieses Ziels ist daher eine besondere Regelung erforderlich, die mit der Spielbankabgabe 
angestrebt wird. Die möglichst hohe Abschöpfung soll einerseits durch den - gemessen an den 
herkömmlichen Steuern - exorbitant hohen Steuersatz erreicht werden, andererseits dadurch, 
dass die Spielbankabgabe nicht nach dem Gewinn, sondern nach dem Bruttospielertrag bemes-
sen wird, d.h. die Kosten des Spielbankunternehmers sich nicht unmittelbar abgabemindernd 
auswirken. Die Spielbankabgabe stellt daher eine Besteuerungssystematik sui generis dar, wel-
che sowohl den Umsatz aus dem Betrieb der Spielbank als auch deren Gewinn erfassen soll.  

Auf der anderen Seite wird diese Regelung der Spielbankabgabe nur dadurch praktikabel, dass 
ihr eine umfassende Befreiung von den übrigen Steuern gegenübersteht (vgl. § 6 SpielbankenVO 
1938, § 7 Abs. 2 SpielbG). Die Regelung über die Spielbankabgabe einerseits und die umfas-
sende Steuerbefreiung andererseits stehen in untrennbarem Zusammenhang. Nur so wird auch 

 

4 Vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 SpielbG Schleswig-Holstein, § 12 Abs. 5 SpielbG Sachsen-Anhalt, § 11 Abs. 8 Satz 1 

SpielbG Sachsen, § 14 Abs. 3 Satz 1 Saarländisches SpielbG, § 4 Abs. 9 Satz 1 Niedersächsisches SpielbG, § 7 

Abs. 7 Satz 2 SpielbG Mecklenburg-Vorpommern, § 5 Abs. 3 Satz 2 SpielbG Hamburg, § 5 Abs. 8 Satz 1 SpielbG 

Bayern. 
5 Dieser entsteht, wenn Besucher im Rahmen des sog. Kleinen Spiels an den Automaten spielen und dabei die Op-

tion wählen, einen Tronc zu zahlen, welcher automatisch vom Gewinn einbehalten wird. 
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die notwendige Transparenz erreicht, die es dem Gesetzgeber ermöglicht, die durch die Spiel-
bank erzielten Gewinne bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit tatsächlich abzuschöpfen, diese 
Grenze aber andererseits nicht zu überschreiten (BFH, Urteil vom 08.03.1995 - II R 10/93).  

Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns sind alle Betriebseinnahmen und –ausgaben zu 
berücksichtigen, welche durch den Spielbetrieb veranlasst sind. Ob dabei der Gewinn nach han-
delsrechtlichen oder steuerrechtlichen Vorschriften ermittelt wird, spielt im Ergebnis keine Rolle, 
da sowohl die Rezeptions- als auch die Tronceinnahmen berücksichtigt werden. Lediglich ein 
abgrenzbarer Nebenbetrieb, der nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Spielbank steht, würde keine Berücksichtigung finden.  

Da sich die Spielbankabgabe insoweit auch am angemessenen Gewinn orientieren muss, unter-
liegen die Rezeptions- und Tronceinnahmen zumindest mittelbar der Spielbankabgabe. Insoweit 
ist die damalige Gesetzesbegründung zu kurz gegriffen, wenn es heißt, dass die Rezeptions- und 
Tronceinnahmen nicht der Spielbankabgabe unterliegen würden. Vielmehr liegt auch bei diesen 
Einnahmen eine Doppelbelastung vor, wovon der Spielbankunternehmer nach dem vom BFH 
aufgestellten Grundsätzen befreit werden muss. 

Hinzu kommt, dass der automatische Tronceinbehalt nach Auffassung des Bundesfinanzhofes 
(BFH, Urteil vom 1. September 2010 – V R 32/09, DStRE 2011, 306) eng mit der eigentlichen 
Spielleistung verknüpft ist und ein Entgelt für die Spielmöglichkeit und die Gewinnchance dar-
stellt. Gleiches gilt für die Rezeptionseinnahmen, insbesondere die Eintrittsgelder, welche unter 
anderem auch deshalb erhoben werden, um die gesetzlich geforderten Zutrittskontrollen zu fi-
nanzieren.  

Gerade wegen der engen Verknüpfung von Spielleistung und Aufwendung nahm der Bundesfi-
nanzhof die Umsatzsteuerbarkeit des automatischen Tronceinbehalts an. Daraus folgt aber auch 
zugleich, dass der automatische Tronceinbehalt zwar nicht als Spieleinsatz und somit nicht (un-
mittelbar) als der Spielbankabgabe unterliegt, wohl aber als eine Art Benutzungsgebühr durch 
den Spielbetrieb bedingt ist. Er ist damit unmittelbar mit dem Spielbetrieb verbunden, was sich 
insbesondere daran zeigt, dass die Troncabgabe nach § 7 Abs. 1 SpielbG zu den Abgaben des 
Spielbetriebs gehört.  

Unserer Auffassung nach sollte jegliche Umsatzsteuer, die auf Leistungen des Spielbankunter-
nehmers entfällt, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Spielbetrieb stehen, auf die 
Spielbankabgabe angerechnet werden. Dies entspricht der gängigen Rechtsprechung zum Ver-
hältnis der Umsatzsteuer zur Spielbankabgabe, fügt sich in die Systematik der Spielbankabgabe 
als Steuer sui generis ein und entspricht dem ursprünglichen Sinn und Zweck der Befreiungsvor-
schriften zur Spielbankabgabe.  

Die Besteuerung der Spielbankunternehmer auf Basis des Bruttospielertrags hatte ursprünglich 
die Zielrichtung, an Stelle sämtlicher anderer Steuerarten zu treten, denen Unternehmen unter-
liegen. Auch während der Geltung des § 4 Nr. 9 b UStG a. F. stand außer Frage, dass Rezepti-
onseinnahmen und Garderobengelder von der Umsatzsteuerbefreiung der Spielbanken umfasst 
waren.  
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Lediglich Umsätze des Spielbankunternehmers, die auf andere „Nebenbetriebe“ im (ertrag)steu-
erlichen Sinn entfallen, wie ein integriertes Restaurant, wurden von der Steuerbefreiung nicht 
erfasst. 

U. E. ist diese Systematik weiterhin beizubehalten. Die Nichtanrechenbarkeit der Umsatzsteuer, 
die auf Rezeptionseinnahmen sowie den Automatentronc entfällt, führt zu einer unmittelbaren 
Belastung des Spielbankunternehmers, da er diese Umsatzsteuer nicht an die Spielgäste wei-
tergeben kann, diese Umsätze aber wegen dem vollumfänglichen Abschöpfungscharakter der 
Spielbankabgabe durch diese belastet sind. 

Wir schlagen daher vor, § 7a Abs. 3 Satz 1 HSpielbOCG wie folgt zu ändern: 

Maßgebende Umsatzsteuer im Sinne der Abs. 1 und 2 ist die der Festsetzung zugrunde gelegte 
Umsatzsteuer der Spielbankunternehmerin oder des Spielbankunternehmers, soweit sie auf Um-
sätzen der Spielbankunternehmerin oder des Spielbankunternehmers beruht, die selbst der 
Spielbankabgabe unterliegen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Spielbetrieb stehen. 

4. Streichung der Troncabgabe 

Schließlich halten wir die Troncabgabe, welche nach § 14 Abs. 3 HSpielbOCG erhoben wird für 
nicht mehr zeitgerecht und daneben für eine unzulässige Doppelbesteuerung.  

Neben Hessen erheben derzeit lediglich Hamburg und Schleswig-Holstein noch eine Troncab-
gabe. Dies ist Ausdruck des sich verändernden Spielverhaltens und der zur lohnsteuerlichen Be-
handlung des Tronc ergangenen Rechtsprechung.  

Während bis in den 1990er Jahre die Gehälter der Mitarbeiter ausschließlich aus den Einnahmen 
des Tronc bedient wurden, erfolgt mittlerweile die Zahlung der Gehälter der Mitarbeiter der Spiel-
banken aufgrund tarifvertraglicher Garantiegehälter größtenteils durch Zuschüsse des Spiel-
bankunternehmers. Der Tronc stellt nur noch einen Teil der Garantiegehälter dar, sodass die 
Troncabgabe nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Spielbankunternehmer belastet und so-
mit de-facto eine weitere finale Abgabenbelastung darstellt. 

Hinzu kommt die geänderte lohnsteuerliche Behandlung der Tronceinnahmen. Der Tronc sollte 
ursprünglich der Finanzierung der Gehälter der Mitarbeiter dienen. Die Abgabe auf diesen Tronc 
stellt folglich eine Steuer auf die Einkünfte der Mitarbeiter dar. Er wurde lange Zeit als steuerfreies 
Trinkgeld nach § 3 Nr. 51 EStG behandelt. Vor diesem Hintergrund wäre die Troncabgabe zur 
Gleichstellung mit anderen Arbeitnehmern gerechtfertigt. Mit Urteil vom 18. Dezember 20086 hat 
der Bundesfinanzhof die Steuerfreiheit der Troncauszahlung an die Mitarbeiter einer Spielbank 
abgelehnt. Seitdem unterliegen die Mitarbeiter einer doppelten steuerlichen Erfassung dieser 

 

6 BFH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - VI R 49/06. 
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Tronceinnahmen, einmal im Wege der Troncabgabe und zum anderen im Wege der Einkom-
mensteuer (bzw. der Lohnsteuer). Dies stellt unseres Ermessens eine unzulässige Doppelbe-
steuerung gegenüber den Mitarbeitern dar.  

Daneben belastet die Troncabgabe mittlerweile auch zunehmend den Spielbankunternehmer, da 
dieser nur die um die Troncabgabe gekürzten Tronceinnahmen zum Ausgleich der Garantiegeh-
älter verwenden kann. Die Troncabgabe ist daher eine tatsächliche Belastung für den Spiel-
bankunternehmer, welche wiederrum der Spielbankabgabe unterliegt. Ein und dieselbe Ein-
nahme wird daher doppelt, nämlich zunächst durch die Troncabgabe und dann noch einmal durch 
die Spielbankabgabe besteuert.  

Insofern führt die Troncabgabe sowohl für den Spielbankunternehmer als auch für die Mitarbeiter 
zu einer unzulässigen Doppelbesteuerung.  

Darüber hinaus wird die Troncabgabe nach unserem Kenntnisstand auch nicht für gemeinnützige 
Zwecke verwendet, sondern fließt in den regulären Haushalt ein. Dies widerspricht jedoch dem 
maßgeblichen Grundgedanken, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen 
vom 18. März 19707 und vom 19. Juli 20008 aufgestellt hat, wonach zwischen der Abschöpfung 
des Aufkommens und seiner Verwendung für gemeinnützige Zwecke ein innerer Zusammenhang 
bestehen muss.  

Da die Troncabgabe nicht mehr zeitgerecht ist und zu unzulässigen Doppelbelastungen führt, 
schlagen wir vor, sie ersatzlos zu streichen. Sofern einer Streichung nicht zugestimmt werden 
kann, sollte zumindest ein Freibetrag in Höhe des Mindestgehalts eingeführt werden, alternativ 
eine Anrechnung der Troncabgabe auf die Spielbankabgabe. 

*** 
Gern stehen wir Ihnen für Fragen und für weitere Erläuterungen in der mündlichen Anhörung zur 
Verfügung.  

 

 

7 BVerfG, Beschluss vom 18. März 1970 - 2 BVO 1/65. 
8 BVerfG, Beschluss vom 19. Juli 2000 - 1 BvR 539/96. 

Mit freundlichen Grüßen  

  

ppa. ppa. 
Rolf Weidt 
Steuerberater 

Sven Oehmcke 
Rechtsanwalt Steuerberater 
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Gesetzentwurf zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer Vorschriften in Hessen 

Stellungnahme der Bernstein Public Policy, Teil der Bernstein Group 

 

Berlin, den 29. August 2022 

 

Einleitung  

Der Paragraf § 22c des im letzten Jahr in Kraft getretenen Glückspielstaatsvertrages gibt den 
Bundesländern erstmals die Möglichkeit, die Veranstaltung von Online-Casinospielen zuzulassen. 
Hierbei können sich die Länder entweder für ein staatliches Monopol (Konzessionen für 
landeseigene Unternehmen) oder aber die Vergabe von Konzessionen an private Anbieter 
entscheiden. Die hessische Landesregierung hat am 05. Juli 2022 einen Gesetzentwurf zur 
Umsetzung des Paragrafen vorgelegt. Dieser sieht ein staatliches Monopol vor. Gerne nehmen wir 
die Möglichkeit wahr, unsere Anmerkungen zu den Inhalten des Entwurfs, die die Regulierung von 
Online-Casinospielen betreffen, im Folgenden schriftlich zusammenzufassen.  

 

1. Entscheidung für ein Staatliches Monopol im Bereich der Online-Casinospiele (Artikel 2, 
Absatz 3 c) 

Die grundlegende Entscheidung der hessischen Landesregierung, die durch den 
Glückspielstaatsvertrag 2021 geschaffene Möglichkeit zur Regulierung von Online-Casinospielen 
wahrzunehmen, ist sehr zu begrüßen. Mit dieser Entscheidung sorgt Hessen dafür, dass die 
Spielform nicht der Illegalität überlassen wird. Eine Regulierung trägt zu einer Kanalisierung des 
Marktes für Online-Casinospiele und somit auch maßgeblich zum Spielerschutz bei.  

Mit der Entscheidung für ein staatliches Monopol ist jedoch auch eine Chance verpasst worden. 
Eine Entscheidung für die Vergabe von Konzessionen an private Anbieter (so etwa vom Land 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen vorgesehen) hätte verschiedene Vorteile mit sich 
gebracht.  

Viele private Anbieter sind bereits seit geraumer Zeit in anderen Märkten im Online-Glücksspiel 
tätig. Sie können also auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dieser findet sich vor 
allem in Bereichen der online-spezifischen Spielerschutzmechanismen. So haben etwa Anbieter 
von Online-Sportwetten oder virtuellen Automatenspielen bereits funktionierende und praxis-
erprobte Systeme zum Monitoring des Spielerverhaltens entwickelt und implementiert. Diese 
Systeme zur Früherkennung von Anzeichen potenziellen Suchtverhalten ließen sich problemlos 
auf das jeweilige Angebot an Online-Casinospielen erweitern. Bei einem staatlichen Monopol muss 
ein solches System zunächst ohne bestehende Erfahrungswerte entwickelt und anschließend 
implementiert werden. Dies bedeutet einen großen finanziellen und zeitlichen Aufwand. Hinzu 
kommt, dass ein enormer zeitlicher Aufwand das Startdatum des legalen Angebotes verzögert. Bis 
zum Start wird die bestehende Nachfrage nur im Schwarzmarkt bedient.  

Ein breiter, regulierter Markt bietet zudem für die Bundesländer die Möglichkeit, von 
Steuereinnahmen zu profitieren. Dies ist bei anderen Online-Glücksspielen bereits der Fall: Dank 
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der seit 01. Juli 2021 erhobenen Steuer auf virtuelles Automatenspiel und Online-Poker hat das 
Bundesministerium der Finanzen hat in seinem Monatsbericht August 2022 für den Monat Juli 
einen Zuwachs um 43,9% im Bereich der Rennwett- und Lotteriesteuer gegenüber dem Vorjahr 
festgestellt. Laut BMF ergebe sich der Zuwachs explizit „vor allem aus den neuen Steuerarten 
Online-Pokersteuer und virtuelle Automatensteuer“. Allein im Juli 2022 sind so 205 Millionen Euro 
Rennwett- und Lotteriesteuer abgeführt worden. 

Darüber hinaus ergäbe sich ein weiterer Vorteil aus den Spielerschutzsystemen der privaten 
Anbieter. Diese hätten den Vorteil, dass sie ein deutlich vollständigeres Bild des Spielverhaltens 
der Nutzerinnen und Nutzer zeichnen könnten. Findet sich im Angebot eines Anbieters etwa 
sowohl die Möglichkeit zur Online-Sportwette, zum virtuellen Automatenspiel als auch zu Online-
Casinospielen, könnte dieser Anbieter das Spielverhalten über all diese Bereiche hinweg 
monitoren und bewerten. Die Früherkennung einer ansonsten möglichen späteren 
Suchterkrankung und die rechtzeitige Intervention zu deren Verhinderung wäre somit deutlich 
schneller und verlässlicher. Ein staatliches Monopol hat zur Folge, dass die künftige 
Konzessionsinhaberin das Spielverhalten lediglich für den Bereich der Online-Casinospiele 
monitoren kann. Das Bild der Nutzerin oder des Nutzers wäre somit notwendigerweise 
unvollständiger.  

Auch hinsichtlich der Produkt- und Plattformgestaltung böten Konzessionen für private Anbieter 
Vorteile. Zum einen gäbe es auch hier den Vorteil der Erfahrung im Online-Glücksspielmarkt. 
Dieser ermöglicht es den Anbietern etwa, das Produkt so zu gestalten, dass es hinreichend 
nachfragegerecht ist und so in den regulierten Markt kanalisiert. Zum anderen würde unter privaten 
Anbieter ein natürlicher Wettbewerb im Rahmen der regulatorischen Vorgaben entstehen. 
Nutzerinnen und Nutzer hätten die Wahl, das für sie attraktivste Angebot auszuwählen. Auch ein 
solcher Wettbewerb kann die Kanalisierung fördern, indem Spielerinnen und Spieler eine größere 
Auswahl am legalen Markt vorfinden. 

 

2. Möglichkeit zur länderübergreifenden Zusammenarbeit laut Paragrafen § 22c des 
Glückspielstaatsvertrages 

Neben der grundlegenden Möglichkeit, die Veranstaltung von Online-Casinospielen zuzulassen, 
sieht der Glückspielstaatsvertrag auch eine Option zur länderübergreifenden Zusammenarbeit vor 
(§22c Absatz 2). Diese Option ermöglicht es Bundesländern, gemeinsame Konzessionen zur 
Veranstaltung zu erteilen. Eine solche Erlaubnis zur Veranstaltung von Online-Casinospielen 
erstreckt sich dann über die „Hoheitsgebiete“ der kooperierenden Länder. Eine solche Regelung 
würde diverse Vorteile mit sich bringen.  

Als positives Beispiel eines einheitlichen Vorgehens und der Länderkooperation ist die Regulierung 
des virtuellen Automatenspiels zu nennen. Diese sieht bundesweite Lizenzen vor, sodass kein 
regulatorischer Flickenteppich entstehen kann. Eine Zusammenarbeit der Länder würde darüber 
hinaus auch Kosten verringern. Beispiele hierfür sind die Entwicklung der Spiele und der 
Plattformen, aber auch der Spielerschutz-Mechanismen. Eine zentrale Lösung statt bis zu 16 
verschiedener Lösungen würde die Gesamtkosten deutlich reduzieren. 

Generell wäre eine einheitliche Regulierung auch im Sinne des Glückspielstaatsvertrages 
wünschenswert gewesen. Durch verschiedene Regelungen oder auch eine Entscheidung gegen 
die Öffnung des Marktes durch einige Bundesländer entsteht ein regulatorischer Flickenteppich. 
Ein solcher Flickenteppich erschwert die Situation für alle Beteiligten.  
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Über die Bernstein Public Policy: 

Die Bernstein Public Policy ist ein Beratungsunternehmen für politische und regulatorische 
Fragestellungen mit Büros in Berlin, Brüssel und Frankfurt am Main. Sie ist Teil der Bernstein 
Group.  

Seit über 20 Jahren stehen wir für die aktive Begleitung politischer Entscheidungsfindungen in 
komplexen Verfahren auf allen Ebenen. Wir vereinen Strategie, Neugierde auf neue 
Herausforderungen und Erfahrung mit umfangreichem Wissen über politische Verfahren und 
Politikfelder.  

Wir tragen die Anliegen unserer Mandanten zielgruppengerecht und zum richtigen Zeitpunkt in den 
politischen Diskurs. Wir unterstützen und leiten Mandanten, um Politik und deren Impact auf ihr 
Geschäftsmodell zu verstehen. 

Wir sind Ansprechpartner für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Als 
Experten in unseren Politikfeldern stehen wir für transparente und vertrauenswürdige 
Interessenvertretung. Wir verfolgen das Ziel, politischen Stakeholdern die bestmögliche Grundlage 
für fundierte Entscheidungen zu liefern. Wir stellen den Wissensaustausch zwischen Politik und 
Wirtschaft sicher. 

www.bernstein-group.com  

Die Bernstein Public Policy ist registrierte Interessenvertreterin im Bund (Registernummer 
R001191) in Baden-Württemberg, in Bayern (Registernummer DEBYLT0159) und in Sachsen-
Anhalt.    
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Verbraucherzentrale Hessen e.V. 

Die Verbraucherzentrale Hessen bedankt sich für die Beteiligung an der Anhörung. 
Zu den benannten Gesetzentwürfen nehmen wir wie folgt Stellung: 

A. Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher und anderer Vorschriften in 
Hessen 

a) Die aufgrund des neuen GlüStV 2021 notwendigen redaktionellen und in
haltlichen Anpassungen des HSpie.lhG werden begrüßt. Begrüßt werden 
insbesondere die gesteigerten Anforderungen an die Qualifikation des Per
sonals durch grundsätzliche und nachlaufende regelmäßige Schulungen 
und den nunmehr normierten nachzuweisenden Anschluss an das deutsch
landweite Spielersperrsystem OASIS (Vereinbarungszwang). Vor allem die 
Tatsachen, dass Spielhallen nach § 3 Abs.2 S.2 HSpielhG nunmehr alle 
zwei Jahre von einer akkreditierten Prüforganisation zertifiziert werden 
müssen, die Spielhallenbetreiber kumulativ über einen mit Prüfung erwor
benen Sachkundenachweis verfügen müssen sowie das Spielhallenperso
nal sich einer regelmäßigen besonderen Schulung unterziehen muss, fin
det unsere ausdrückliche Zustimmung. Die Neuregelungen können im Rah
men des definierten Handlqngsrahmens des Glückspiels nach unserer Auf
fassung zu einem besseren Spieler- und Jugendschutz beitragen. 

b) Die aufgrund des neuen Glü~tV 2021 notwendigen redaktionellen und in
haltlichen Anpassungen des HSpielbG, d~r Gewerberecht-Zuständig
keitsVO, der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des 
HMdlS sowie jene für den Geschäftsbereich des HMWEVW teilen wir zum 
großen Teil. 

Die Verbraucherzentrale Hessen bedauert allerdings, in Übereinstimmung 
mit ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 30.04.2021 zum Gesetz zur Neu
regelung des Glücksspielrechts (Drucksache 20/5240) die hiermit erfolgte 
Umsetzung der durch § 22c GlüStV 2021 eröffneten Möglichkeit, das bis
lang unerlaubte Online-Glücksspiel nunmehr zu erlauben. In Ansehung 
dessen ist die nun getroffene gesetzliche Festlegung zu begrüßen, aus
schließlich die Spielbankgemeinde Bad Homburg, mithin. eine Person des 
Öffentlichen Rechts, die Erlaubnis zur Veranstaltung von Online-Casino
spielen zu erteilen. 

8. Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 
2021 

Die Verbraucherzentrale Hessen begrüßt die Überführung der zentralen Zu
ständigkeit für die Führung.der Spielersperrdatei OASIS einschließlich der Zu
ständigkeit für den Anschluss aller nach dem GlüStV 2021 hierzu verpflichten
den Veranstalter, Betreiber und Vermittleröffentlicher Glücksspiele an das an-
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bieter- und spielformübergreifende Sperrsystem dauerhaft auf das Land Hes
sen . .Dadurch, dass das Land Hessen bereits spezifische Aufbau-, Implemen
tierungs- und Betreiberkompetenz sowie sachliche und technische Expertise 
aufgebaut hat, entspricht diese durch das Gesetz neu festgelegte Aufgabenzu
teilung innerhalb der Bundesländer dem Gebot der Verwaltungsvereinfachung 
und der Arbeitsökonomie. 

Frankfurt, XX.XX 2022 

Kontakt 

Verbraucherzentrale Hessen e.V. 
Große Friedberger Straße 13-17 
60313 Frankfurt am Main 
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An den Vorsitzenden des 
Innenausschuss des  
Hessischen Landtages 
Herrn Christian Heinz, MdL 
Schlossplatz 1–3 
65183 Wiesbaden 
 
Ausschließlich per E-Mail 
 

Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften in Hessen  
– Drucks. 20/8761– 
 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem oben genannten Gesetzentwurf Stellung 
zu nehmen. 
 
Der Gesetzentwurf sieht in § 3 Abs.2 des hessischen Spielbankgesetzes vor, eine Online-
Casinospiele Konzession im Sinne von § 22c Abs. 1 Ziff. 1 GlüStV 2021 an die Spielbank 
Bad-Homburg im Rahmen einer monopolartigen Konzessionsvergabe zu erteilen.  
 
Das ist aus den folgenden Gründen mit erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden: 
Das hessische Spielbankenrecht ist durch die Konzessionierung privater 
Spielbankbetreiber geprägt. Die monopolistische Vergabe an die mittelbar von der Stadt 
Bad-Homburg betriebene Spielbank führt zum faktischen Ausschluss der verbleibenden 
zwei Spielbanken sowie sämtlicher privatwirtschaftlicher Interessenten. Diese 
potenziellen Betreiber wären davon ausgeschlossen, Online-Casinospiele konzessioniert 
in Hessen betreiben zu können. Rechtsstreitigkeiten sind zu befürchten und drohen – 
insbesondere mit Blick auf die potenziell langwierige Verfahrensdauer – den Bestand 
einer erteilten Konzession nachhaltig zu gefährden.  
 
Die auf private Betreiber zugeschnittene spielbankrechtliche Struktur des Landes Hessen 
bietet darüber hinaus weitere rechtliche Argumente, die Anfechtbarkeit der 
Monopolvergabe zu begründen. Staatliche Monopole unter Ausschluss privater Anbieter 
lassen sich nur rechtfertigen, wenn feststeht, dass nur der staatliche Betreiber das 
erforderliche Maß an Zielerreichung gewährleistet, während zugleich private Betreiber 
diesen Anforderungen nicht oder nicht in gleichem Maße genügen können. Anderenfalls 
greifen verfassungs- und europarechtliche Bedenken. Die gesetzliche Regelung in § 22c 
Abs. 1 GlüStV 2021 stellt aber bereits durch die sogar alternative Gestaltung ein und 
desselben Sachverhaltes – nämlich entweder die Veranstaltung von Online-Casinospielen 
durch private Anbieter oder durch ein staatliches Monopol – die Rechtfertigung eines 
Monopols selbst in Frage. Der Gesetzgeber selbst geht durch die Gestaltung von § 22c 
Abs. 1 GlüStV 2021 davon aus, dass der private Betreiber genauso geeignet ist wie der 
Staatliche.  
 
Hinzu kommt, dass in der Begründung des GlüStV 2021 zu § 22c ausgeführt wird (vgl. 
Begründung des GlüStV 2021): 
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„§ 22c trägt hierbei den unterschiedlichen Regulierungsmodellen der Länder 

im Bereich der Spielbanken Rechnung und ermöglicht deren Übernahme auf 

die hinsichtlich der Spielmechanik mit den Tischspielen in Spielbanken 

verwandten Online-Casinospiele. Hierdurch wird eine in jedem Land 

individuell kohärente Gesamtregulierung ermöglicht.“ 

Das Land Hessen hat für die stationären Spielbankkonzessionen ein 
(privatwirtschaftliches) Konzessionsvergabemodell etabliert, die Mehrheit der 
Spielbanken in Hessen werden privatwirtschaftlich betrieben. Mit der intendierten 
Monopolvergabe für Online-Casinospiele kommt es damit auch zu einem Bruch, der 
explizit durch den GlüStV 2021 intendierten Kohärenz dieser Bereiche. 
 
Vergäbe das Land Hessen – entgegen rechtlicher Bedenken, die Konzession zur 
Veranstaltung von Online-Casinospielen an die Spielbank Bad Homburg, so wären große 
Rechtsunsicherheit die Folge. Es käme zu einer unwägbaren (evtl. eher ungewissen) 
Situation für alle Beteiligten und die Unsicherheit über den Konzessionsbestand würde 
selbst für das privilegierte Unternehmen einen Investitionsstau bedeuten. Jener 
wiederrum gefährdet die effektive Kanalisierung der Spielform, da diese nicht effizient 
und sofort gewährleistet werden kann. Solche erheblichen Unsicherheiten können nur 
vermieden werden, wenn eine Entscheidung zugunsten der Konzessionsausschreibung 
nach § 22c Abs. 1 Ziff. 2 GlüStV 2021 getroffen wird. 
 
Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass auch in tatsächlicher Hinsicht nur eine 
Konzessionsausschreibung den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages dienen kann. Die 
verantwortungsvolle Durchführung von Online-Casinospielen setzt zunächst eine digitale 
Plattform voraus, die in der Lage ist, alle gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen – 
insbesondere zum Spieler- und Jugendschutz – und die sichere Durchführung von Online-
Casinospielen vollumfänglich zu gewährleisten. Es sind umfangreiche und zielgerichtete 
Anpassungen notwendig, die sowohl Kenntnisse über die spezifischen Anforderungen für 
Online-Casinospiele als auch eine klare und eindeutige Prioritätensetzung bei der 
Entwicklung voraussetzen.  
 
Die notwendigen Technologien und das notwendige Know-how zur Anpassung dieser 
Technologien an die deutsche Regulierung müssen demzufolge schon vorhanden sein, 
um eine schnelle und effektive Kanalisierung des menschlichen Spieltriebs hin zu legalen 
Anbietern sicherzustellen – eines der Hauptziele des Glücksspielstaatsvertrages. Dies 
kann durch international erfahrene und lizenzierte Glückspielunternehmen sichergestellt 
werden, da diese in anderen europäischen Jurisdiktionen bereits sehr ähnliche 
Anforderungen umsetzen und einhalten. Ein Landesunternehmen hingegen müsste die 
benötigten Kompetenzen erst aufbauen, sodass in dieser Zeit kein legales Spielangebot 
in ausreichender Qualität zur Verfügung stünde. Dies wiederrum würde die Ziele des 
Glückspielstaatsvertrags, insbesondere das genannte Kanalisierungsziel, konterkarieren.  
 
Für die weitere Diskussion stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Dirk Quermann 
Präsident des Deutschen Online Casinoverbands e. V.  
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